
Das Bundesministe-

rium des Innern be-

absichtigt die 

Arbeitszeitverord-

nung (AZV) für

Bundesbeamte zu

novellieren. Im we-

sentlichen soll da-

mit eine Verlänge-

rung der regelmäßi-

gen wöchentlichen

Arbeitszeit von 40

auf 41 Stunden für

Bundesbeamte ab

dem 1. März 2006

realisiert werden.

Die Verkehrsge-

werkschaft GDBA

lehnt die geplante

Arbeitszeitverlän-

gerung strikt ab.

V
on dieser Erhöhung
der wöchentlichen Ar-
beitszeit sollen aller-
dings schwerbehin-
derte Beamtinnen und

Beamte sowie Beamtinnen und
Beamte mit Erziehungs- oder
Pflegepflichten ausgenommen
werden.

Ferner werden Regelungen des
Europäischen Parlamentes und

des Rates über bestimmte
Aspekte der Arbeitszeitgestal-
tung in die AZV aufgenommen,
um ein einheitliches Regelwerk
zur Arbeitszeit der Bundesbe-
amtinnen und Bundesbeamten
zu schaffen. Weiterhin soll es
Möglichkeiten zur flexibleren
Arbeitszeitgestaltung geben.

GDBA lehnt einseitige 
Anhebung kategorisch ab
Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA lehnt die von der Bun-
desregierung geplante weitere
einseitige Anhebung der Ar-
beitszeit für Beamte auf 41 Wo-
chenstunden kategorisch ab
und macht ihre Standpunkte im
Rahmen der beamtenrechtli-
chen Beteiligung sowie in ei-
nem gesonderten Schreiben an
Bundesinnenminister Wolfgang
Schäuble deutlich. Die eben-
falls vorgesehen Möglichkeiten
zur flexibleren Arbeitszeitge-
staltung, wie Wegfall von Kern-
arbeitszeiten und mehr Gleitta-
ge, werden von der Verkehrsge-
werkschaft GDBA befürwortet.

Forderung der Verkehrs-
gewerkschaft GDBA
Nach dem Tarifvertrag des öf-
fentlichen Dienstes (TVöD) gilt
seit 1. Oktober 2005 für die im
öffentlichen Dienst des Bundes
beschäftigten Tarifkräfte eine
wöchentliche Arbeitszeit von
durchschnittlich 39 Stunden;
diese ist festgeschrieben bis 31.
Dezember 2007.

Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA fordert, dass die Wo-
chenarbeitszeit für die Bundes-
beamten nicht wesentlich von
der Arbeitszeit der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst ab-
weicht. Schon deshalb erscheint
nach der letzten Anhebung von

38,5 auf 40 Wochenstunden
zum 1. Oktober 2004 – wobei
die Beamten bereits in Vorlei-
stung getreten sind – die ge-
plante weitere Anhebung auf
nunmehr 41 Wochenstunden 
ab 1. März 2006 geradezu gro-
tesk.

Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA verkennt nicht die deso-
late Haushaltslage des Bundes,
die aber nicht von den Beamten
und Beschäftigten, sondern al-
lein von der Politik verursacht
wurde. Grund für die Arbeits-
zeitverlängerung ist der geplan-
te Stellenabbau. Dazu muss
aber vor allem die Aufgabenkri-
tik im Vordergrund stehen. Ent-
sprechende konkrete Konzepte
zu den künftigen Aufgaben des
Staates lässt die Politik aber
nicht erkennen. 

Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA fordert, wenn schon Stel-
leneinsparungen unumgänglich
sind, diese nur dann zu realisie-
ren, wenn auch im entsprechen-
den Umfang Aufgaben tatsäch-
lich wegfallen. Dabei ist jedoch
zu beachten, dass der öffentli-
che Dienst mit Stellenstreichun-
gen angesichts der hohen Ar-
beitslosigkeit und in Anbetracht
der zunehmenden Arbeitsbela-
stung und -verdichtung ein völ-
lig falsches Signal setzt. Schon
vom Grundsatz her ist es jeden-
falls nicht hinnehmbar, dass Be-
amte hierzu einen Sonderbei-
trag leisten sollen.

Ungleichbehandlung muss
vermieden werden
Aus Sicht der Verkehrsgewerk-
schaft GDBA werden mit dem
TVöD auch gewisse Maßstäbe
für das Beamtenrecht gesetzt.
Insbesondere in der Arbeitszeit-
regelung kann es für die Be-
schäftigten des Bundes keine

derartige Ungleichbehandlung
geben. Der Dienstherr über-
zieht mit der anstehenden Ver-
längerung der Arbeitszeit für Be-
amte das gegenseitige Dienst-
und Treueverhältnis. Beamte
dürfen nicht als jederzeit verfüg-
bares Sparpotential betrachtet
werden.

Hinzu kommt, dass sich auf-
grund der erhöhten Anforderun-
gen an die Mobilität der Beam-
ten im Bahnreformbereich bei
vielen Kolleginnen und Kolle-
gen die Entfernung zum Dienst-
ort erheblich ausgeweitet hat.
Wegen der dadurch bedingten
langen Ausbleibezeiten würde
eine weitere Anhebung der wö-
chentlichen Arbeitszeit zu einer
unzumutbaren Belastung für die
Betroffenen führen. Ohnedies
unterliegt der größte Teil der Ta-
rifbeschäftigten im DB-Konzern
derzeit aus Gründen der Be-
schäftigungssicherung einer Ar-
beitszeit von 2036 Stunden im
Jahr, dies entspricht im Vergleich
der 39-Stunden-Woche, wie
derzeit weitgehend im öffentli-
chen Dienst des Bundes.

Sonderregelung nicht 
ausreichend
Im Organisationsbereich der
Verkehrsgewerkschaft GDBA
sind überdies viele Beamtinnen
und Beamte im Wechselschicht-
dienst mit den entsprechenden
Belastungen eingesetzt. Daher
ist eine Sonderregelung für
schwerbehinderte Beamte und
Beamte mit Erziehungs- und
Pflegepflichten nicht ausrei-
chend. Auch um möglichst ein-
heitliche Schichtpläne für Be-
amte und andere Beschäftigte
zu erreichen, sollten Wechsel-
dienstleistende in eine eventu-
elle Sonderregelung einbezo-
gen werden. j.m.
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